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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1798/2003 DES RATES
vom 7. Oktober 2003

über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer und zur
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 218/92

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 93,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Steuerhinterziehung und Steuerumgehung über die
Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg führen zu Einnah-
meverlusten, verletzen das Prinzip der Steuergerechtig-
keit und können Verzerrungen des Kapitalverkehrs und
des Wettbewerbs verursachen. Sie beeinträchtigen folg-
lich das Funktionieren des Binnenmarkts.

(2) Die Bekämpfung der Mehrwertsteuer-Hinterziehung
erfordert eine enge Zusammenarbeit der Verwaltungs-
behörden, die in den einzelnen Mitgliedstaaten mit der
Durchführung der einschlägigen Vorschriften betraut
sind.

(3) Zu den Steuerharmonisierungsmaßnahmen, die im
Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes einge-
leitet werden, sollte daher die Einrichtung eines gemein-
samen Systems für die Informationserteilung zwischen
den Mitgliedstaaten gehören, bei dem die Verwaltungs-
behörden der Mitgliedstaaten einander Amtshilfe
gewähren und mit der Kommission zusammenarbeiten,
um eine ordnungsgemäße Anwendung der Mehrwert-
steuer auf Warenlieferungen und Dienstleistungen, den
innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen und
auf die Einfuhr von Waren zu gewährleisten.

(4) Für ein reibungsloses Funktionieren des Mehrwertsteuer-
systems ist die elektronische Speicherung und Übertra-
gung von bestimmten Daten zum Zweck der Kontrolle
der Mehrwertsteuer erforderlich.

(5) Die Bedingungen für den Austausch von in den
einzelnen Mitgliedstaaten elektronisch gespeicherten
Daten und den direkten Zugang der Mitgliedstaaten zu
solchen Daten müssen eindeutig festgelegt werden.
Sofern es für die Erfüllung ihrer Pflichten notwendig ist,
muss den Wirtschaftsbeteiligten Zugang zu bestimmten
Daten gewährt werden.

(6) Es obliegt in erster Linie dem Verbrauchsmitgliedstaat zu
gewährleisten, dass nichtansässige Dienstleistungser-
bringer ihre Verpflichtungen erfüllen. Zu diesem Zweck
macht die Anwendung der vorübergehenden Sonderre-
gelung für elektronisch erbrachte Dienstleistungen
gemäß Artikel 26c der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheit-
liche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (4) es erfor-
derlich, Vorschriften über mitzuteilende Angaben und
über die Überweisung von Geldern zwischen dem
Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung erfolgt, und dem
Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistung verbraucht wird,
festzulegen.

(7) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 des Rates vom
27. Januar 1992 über die Zusammenarbeit der Verwal-
tungsbehörden auf dem Gebiet der indirekten Besteue-
rung (MWSt.) (5) wurde ein System der engen Zusam-
menarbeit zwischen den Verwaltungsbehörden der
Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen Behörden und der
Kommission geschaffen.

(8) Die Verordnung (EWG) Nr. 218/92 ergänzt die
Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember
1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der
direkten und indirekten Steuern (6).

(9) Diese beiden Rechtsakte haben sich zwar bewährt,
reichen aber nicht mehr aus, um die neuen Anforde-
rungen im Bereich der Verwaltungszusammenarbeit zu
erfüllen, die sich durch die zunehmende wirtschaftliche
Integration im Binnenmarkt ergeben.
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(10) Daneben hat sich die Existenz zweier verschiedener
Rechtsakte für die Zusammenarbeit im MWSt.-Bereich
als Hindernis für eine wirksame Zusammenarbeit der
Steuerbehörden erwiesen.

(11) Die Rechte und Pflichten aller Beteiligten sind derzeit
nicht ausreichend geregelt. Die Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten sollte daher klareren und verbindlicheren
Vorschriften unterworfen werden.

(12) Außerdem gibt es zu wenig direkte Kontakte zwischen
den örtlichen Dienststellen bzw. den nationalen Betrugs-
bekämpfungsstellen, da der Austausch in der Regel
zwischen den zentralen Verbindungsbehörden erfolgt.
Dies beeinträchtigt die Wirksamkeit, führt dazu, dass das
vorhandene Instrumentarium der Verwaltungszusam-
menarbeit nicht in dem möglichen Umfang genutzt
wird, und verursacht Verzögerungen in der Kommunika-
tion. Daher sollten direktere Kontakte zwischen den
Dienststellen vorgesehen werden, um die Zusammenar-
beit wirksamer zu gestalten und zu beschleunigen.

(13) Schließlich wird die Zusammenarbeit nicht intensiv
genug genutzt, da abgesehen vom Austausch im
Rahmen des MIAS, kein ausreichender automatischer
oder spontaner Informationsaustausch zwischen den
Mitgliedstaaten stattfindet. Der Informationsaustausch
zwischen den Verwaltungen sowie zwischen den Verwal-
tungen und der Kommission sollte intensiviert und
beschleunigt werden, damit Steuerhinterziehung wirk-
samer bekämpft werden kann.

(14) Die Bestimmungen über die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der MWSt., die in der Verordnung (EWG) Nr.
218/92 und der Richtlinie 77/799/EWG enthalten sind,
sollten daher zusammengefasst und stärker ausgestaltet
werden. Aus Gründen der Klarheit sollte dies in einem
einzigen neuen Rechtsakt erfolgen, der die Verordnung
(EWG) Nr. 218/92 ersetzt.

(15) Die vorliegende Verordnung darf andere Maßnahmen
der Gemeinschaft zur Bekämpfung der MWSt.-Steuerhin-
terziehung nicht beeinträchtigen.

(16) Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung sollten
Beschränkungen bestimmter Rechte und Pflichten nach
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien Datenverkehr (1) erwogen
werden, um die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e)
jener Richtlinie genannten Interessen zu schützen.

(17) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit-
äten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(18) Dieser Rechtsakt steht im Einklang mit den Grund-
rechten und Grundsätzen, die insbesondere mit der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union aner-
kannt wurden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) Diese Verordnung regelt die Modalitäten, nach denen die
in den Mitgliedstaaten mit der Anwendung der Vorschriften auf
dem Gebiet der MWSt. auf Warenlieferungen und Dienstleis-
tungen, den innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen
und die Einfuhr von Waren beauftragten Verwaltungsbehörden
untereinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, um
die Einhaltung der genannten Vorschriften zu gewährleisten.

Zu diesem Zweck werden in dieser Verordnung Regeln und
Verfahren festgelegt, nach denen die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten untereinander zusammenarbeiten und einander
Auskünfte erteilen, die für die korrekte Festsetzung der MWSt.
geeignet sind.

Außerdem werden in dieser Verordnung Regeln und Verfahren
für den Austausch bestimmter Informationen, vor allem
MWSt.-relevanter Informationen über innergemeinschaftliche
Umsätze, auf elektronischem Wege festgelegt.

Des Weiteren werden für den Zeitraum nach Artikel 4 der
Richtlinie 2002/38/EG (3) Regeln und Verfahren für den elek-
tronischen Informationsaustausch im Zusammenhang mit der
Mehrwertsteuer auf elektronisch erbrachte Dienstleistungen
gemäß der Sonderregelung nach Artikel 26c der Richtlinie 77/
388/EWG sowie für einen etwaigen anschließenden Informati-
onsaustausch und — soweit von der Sonderregelung erfasste
Leistungen betroffen sind — für die Überweisung von Geld-
beträgen zwischen den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten festgelegt.

(2) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der
Vorschriften über die Rechtshilfe in Strafsachen in den
Mitgliedstaaten.

Artikel 2

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „zuständige Behörde eines Mitgliedstaats“

— in Belgien:

le ministre des finances

de Minister van financiën,

— in Dänemark:

Skatteministeriet,

— in Deutschland:

Bundesministerium der Finanzen,

— in Griechenland:

Yπουργείο Oικονοµίας και Οικονοµικών,

— in Spanien:

el Secretario de Estado de Hacienda,
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— in Frankreich:

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

— in Irland:

the Revenue Commissioners,

— in Italien:

il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali,

— in Luxemburg:

l'Administration de l'enregistrement et des domaines,

— in den Niederlanden:

de minister van Financiën,

— in Österreich:

Bundesminister für Finanzen,

— in Portugal:

o Ministro das Finanças,

— in Finnland:

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet,

— in Schweden:

Chefen för Finansdepartementet,

— im Vereinigten Königreich:

the Commissioners of Customs and Excise;

2. „zentrales Verbindungsbüro“ das gemäß Artikel 3 Absatz 2
benannte Büro, das für die Verbindung zu den anderen
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden hauptverantwortlich zuständig ist;

3. „Verbindungsstelle“ jede andere Stelle als das zentrale
Verbindungsbüro mit einer spezifischen territorialen oder
besonderen funktionalen Zuständigkeit, die von der
zuständigen Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 3 dazu
benannt ist, auf der Grundlage dieser Verordnung einen
direkten Informationsaustausch durchzuführen;

4. „zuständiger Beamter“ jeden Beamten, der aufgrund einer
Ermächtigung nach Artikel 3 Absatz 4 zum direkten Infor-
mationsaustausch auf der Grundlage dieser Verordnung
berechtigt ist;

5. „ersuchende Behörde“ das zentrale Verbindungsbüro, eine
Verbindungsstelle oder jeden zuständigen Beamten eines
Mitgliedstaats, der im Namen der zuständigen Behörde ein
Amtshilfeersuchen stellt;

6. „ersuchte Behörde“ das zentrale Verbindungsbüro, eine
Verbindungsstelle oder jeden zuständigen Beamten eines
Mitgliedstaats, der im Namen der zuständigen Behörde ein
Amtshilfeersuchen entgegennimmt;

7. „innergemeinschaftliche Umsätze“ die innergemeinschaft-
liche Warenlieferung und die innergemeinschaftliche
Dienstleistung;

8. „innergemeinschaftliche Warenlieferung“ eine Lieferung
von Gegenständen, die in der Aufstellung gemäß Artikel
22 Absatz 6 Buchstabe b) der Richtlinie 77/388/EWG
anzuzeigen ist;

9. „Innergemeinschaftliche Dienstleistung“ die Erbringung
von Dienstleistungen, die unter Artikel 28b Teile C, D, E
und F der Richtlinie 77/388/EWG fallen;

10. „innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen“ die
Erlangung des Rechts, nach Artikel 28a Absatz 3 der
Richtlinie 77/388/EWG wie ein Eigentümer über einen
beweglichen körperlichen Gegenstand zu verfügen;

11. „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ die in Artikel 22
Absatz 1 Buchstaben c), d) und e) der Richtlinie 77/388/
EWG vorgesehene Nummer;

12. „behördliche Ermittlungen“ alle von den Mitgliedstaaten in
Ausübung ihres Amtes vorgenommenen Kontrollen, Nach-
prüfungen und Handlungen mit dem Ziel, die ordnungs-
gemäße Anwendung der MWSt.-Vorschriften sicherzu-
stellen;

13. „automatischer Austausch“ die systematische Übermittlung
zuvor festgelegter Informationen in regelmäßigen, im
Voraus festgelegten Abständen an einen anderen Mitglied-
staat ohne dessen vorheriges Ersuchen;

14. „strukturierter automatischer Austausch“ die systematische
Übermittlung zuvor festgelegter Informationen an einen
anderen Mitgliedstaat ohne dessen vorheriges Ersuchen,
sobald die betreffenden Informationen vorliegen;

15. „spontaner Austausch“ die unregelmäßige Übermittlung
von Informationen an einen anderen Mitgliedstaat ohne
dessen vorheriges Ersuchen;

16. „Person“

a) eine natürliche Person,

b) eine juristische Person,

c) sofern diese Möglichkeit nach den geltenden Rechtsvor-
schriften besteht, eine Personenvereinigung, der die
Rechtsfähigkeit zuerkannt wurde, die aber nicht über
Rechtsstellung einer juristischen Person verfügt;

17. „Zugang gewähren“ die Ermöglichung des Zugangs zu der
betreffenden elektronischen Datenbank sowie die Bereit-
stellung von Daten auf elektronischem Wege;

18. „auf elektronischem Wege“ die Übermittlung von Daten
mithilfe elektronischer Anlagen zur Verarbeitung
(einschließlich der digitalen Kompression) und zum Spei-
chern von Daten per Draht oder Funk oder durch jedes
andere optische oder elektromagnetische Verfahren;

19. „CCN/CSI-Netz“ die auf das Common Communication
Network (CCN) und das Common System Interface (CSI)
gestützte gemeinsame Plattform, die von der Gemeinschaft
entwickelt wurde, um die gesamte elektronische Informati-
onsübermittlung zwischen den zuständigen Behörden im
Bereich Zoll und Steuern sicherzustellen.
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Artikel 3

(1) Die zuständigen Behörden gemäß Artikel 2 Nummer 1
sind die Behörden, in deren Namen diese Verordnung entweder
unmittelbar oder im Auftrag angewandt wird.

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt ein einziges zentrales Verbin-
dungsbüro, das in seinem Auftrag für die Verbindung zu den
anderen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehörden hauptverantwortlich zuständig ist. Er
setzt die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten davon in
Kenntnis.

(3) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats kann Verbin-
dungsstellen benennen. Das zentrale Verbindungsbüro ist dafür
zuständig, die Liste dieser Stellen auf dem neuesten Stand zu
halten und sie den zentralen Verbindungsbüros der anderen
betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich zu machen.

(4) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats kann darüber
hinaus unter den von ihr festgelegten Voraussetzungen
zuständige Beamte benennen, die unmittelbar Informationen
auf der Grundlage dieser Verordnung austauschen können.
Hierbei können sie die Tragweite dieser Benennung begrenzen.
Das zentrale Verbindungsbüro ist dafür zuständig, die Liste
dieser Beamten auf dem neuesten Stand zu halten und sie den
zentralen Verbindungsbüros der anderen betroffenen Mitglied-
staaten zugänglich zu machen.

(5) Die Beamten, die Informationen gemäß den Artikeln 11
und 13 austauschen, gelten in jedem Fall als für diesen Zweck
zuständige Beamte, im Einklang mit den von den zuständigen
Behörden festgelegten Bedingungen.

(6) Wenn eine Verbindungsstelle oder ein zuständiger
Beamter ein Amtshilfeersuchen oder eine Antwort auf ein
Amtshilfeersuchen übermittelt oder entgegennimmt, unter-
richtet er das zentrale Verbindungsbüro seines Mitgliedstaats
gemäß den von diesem Mitgliedstaat festgelegten Bedingungen.

(7) Wenn eine Verbindungsstelle oder ein zuständiger
Beamter ein Amtshilfeersuchen entgegennimmt, das ein Tätig-
werden außerhalb seiner territorialen oder funktionalen
Zuständigkeit erforderlich macht, übermittelt sie/er dieses Ersu-
chen unverzüglich an das zentrale Verbindungsbüro ihres/
seines Mitgliedstaats und unterrichtet die ersuchende Behörde
davon. In diesem Fall beginnt die in Artikel 8 vorgesehene Frist
mit dem Tag nach der Weiterleitung des Amtshilfeersuchens an
das zentrale Verbindungsbüro.

Artikel 4

(1) Die Pflicht, nach Maßgabe dieser Verordnung Amtshilfe
zu leisten, schließt nicht die Übermittlung von Informationen
oder Unterlagen ein, die die in Artikel 1 genannten Verwal-
tungsbehörden mit Genehmigung oder auf Antrag der Justiz-
behörde erhalten.

(2) Ist eine zuständige Behörde jedoch gemäß dem einzel-
staatlichen Recht befugt, die in Absatz 1 genannten Informa-
tionen zu übermitteln, so kann diese Übermittlung im Rahmen
der in dieser Verordnung vorgesehenen Verwaltungszusammen-
arbeit erfolgen. Die Übermittlung solcher Auskünfte muss von
der Justizbehörde zuvor genehmigt werden, wenn sich die
Notwendigkeit dieser Genehmigung aus dem einzelstaatlichen
Recht ergibt.

KAPITEL II

INFORMATIONSAUSTAUSCH AUF ERSUCHEN

A b sch ni t t 1

Ersuchen um Auskunft und um behördliche Ermittlungen

Artikel 5

(1) Auf Antrag der ersuchenden Behörde erteilt die ersuchte
Behörde die in Artikel 1 genannten Auskünfte, einschließlich
solcher, die konkrete Einzelfälle betreffen.

(2) Für die Zwecke der Auskunftserteilung gemäß Absatz 1
führt die ersuchte Behörde die zur Beschaffung dieser
Auskünfte notwendigen behördlichen Ermittlungen durch.

(3) Das Ersuchen nach Absatz 1 kann einen begründeten
Antrag auf spezielle behördliche Ermittlungen enthalten. Ist der
Mitgliedstaat der Auffassung, dass keine behördlichen Ermitt-
lungen erforderlich sind, so teilt er der ersuchenden Behörde
unverzüglich die Gründe hierfür mit.

(4) Zur Beschaffung der angeforderten Auskünfte oder zur
Durchführung der beantragten behördlichen Ermittlungen
verfährt die ersuchte Behörde oder die von ihr befasste Verwal-
tungsbehörde so, wie sie in Erfüllung eigener Aufgaben oder
auf Ersuchen einer anderen Behörde des eigenen Staates
handeln würde.

Artikel 6

Ein Ersuchen um Auskunft und um behördliche Ermittlungen
nach Artikel 5 wird soweit möglich unter Verwendung eines
Standardformulars übermittelt, das nach dem in Artikel 44
Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt wird.

Artikel 7

(1) Auf Antrag der ersuchenden Behörde übermittelt die
ersuchte Behörde in Form von Berichten, Bescheinigungen und
anderen Schriftstücken oder beglaubigten Kopien von Schrift-
stücken oder Auszügen daraus alle sachdienlichen Informa-
tionen, über die sie verfügt oder die sie sich beschafft, sowie die
Ergebnisse der behördlichen Ermittlungen.

(2) Urschriften werden jedoch nur insoweit übermittelt, als
die geltenden Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem die
ersuchte Behörde ihren Sitz hat, dem nicht entgegenstehen.
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A bsc h ni t t 2

Frist für die Auskunftserteilung

Artikel 8

Die Auskunftserteilung durch die ersuchte Behörde gemäß den
Artikeln 5 und 7 erfolgt möglichst rasch, spätestens jedoch drei
Monate nach dem Zeitpunkt des Eingangs des Ersuchens.

Liegen der ersuchten Behörde die angeforderten Informationen
bereits vor, so wird die Frist auf einen Zeitraum von höchstens
einem Monat verkürzt.

Artikel 9

In bestimmten besonders gelagerten Fällen können andere
Fristen als die in Artikel 8 vorgesehenen Fristen zwischen der
ersuchten und der ersuchenden Behörde vereinbart werden.

Artikel 10

Ist die ersuchte Behörde nicht in der Lage, auf ein Ersuchen
fristgerecht zu antworten, so teilt sie der ersuchenden Behörde
unverzüglich schriftlich mit, welche Gründe einer fristgerechten
Antwort entgegenstehen und wann sie dem Ersuchen ihres
Erachtens wahrscheinlich nachkommen kann.

A bsc h ni t t 3

Anwesenheit in den Amtsräumen der Behörden und Teil-
nahme an behördlichen Ermittlungen

Artikel 11

(1) Im Einvernehmen zwischen der ersuchenden und der
ersuchten Behörde und unter den von letzterer festgelegten
Voraussetzungen dürfen ordnungsgemäß befugte Beamte der
ersuchenden Behörde im Hinblick auf den Informationsaus-
tausch gemäß Artikel 1 in den Amtsräumen zugegen sein, in
denen die Verwaltungsbehörden des Mitgliedstaats, in dem die
ersuchte Behörde ihren Sitz hat, ihre Tätigkeit ausüben. Sind
die beantragten Auskünfte in den Unterlagen enthalten, zu
denen die Beamten der ersuchten Behörde Zugang haben, so
werden den Beamten der ersuchenden Behörde Kopien der
Unterlagen, die die angeforderten Informationen enthalten,
ausgehändigt.

(2) Im Einvernehmen zwischen der ersuchenden und der
ersuchten Behörde und unter den von letzterer festgelegten
Voraussetzungen können von der ersuchenden Behörde
benannte Beamte im Hinblick auf den Informationsaustausch
gemäß Artikel 1 während der behördlichen Ermittlungen
zugegen sein. Die behördlichen Ermittlungen werden
ausschließlich von den Beamten der ersuchten Behörde geführt.
Die Beamten der ersuchenden Behörde üben nicht die Kontroll-
befugnisse der Beamten der ersuchten Behörde aus. Sie können
jedoch Zugang zu denselben Räumlichkeiten und Unterlagen

wie die Bediensteten der ersuchten Behörde haben, allerdings
nur auf deren Vermittlung hin und zum alleinigen Zweck der
laufenden behördlichen Ermittlungen.

(3) Beamte der ersuchenden Behörde, die sich entsprechend
den Absätzen 1 und 2 in einem anderen Mitgliedstaat
aufhalten, müssen jederzeit eine schriftliche Vollmacht vorlegen
können, aus der ihre Identität und ihre dienstliche Stellung
hervorgehen.

A b sch ni t t 4

Gleichzeitige Prüfungen

Artikel 12

Im Hinblick auf die gegenseitige Erteilung von Auskünften im
Sinne des Artikels 1 können zwei oder mehrere Mitgliedstaaten
jeweils in ihrem Hoheitsgebiet gleichzeitig Prüfungen der steu-
erlichen Situation eines oder mehrerer Steuerpflichtigen im
Falle eines gemeinsamen oder zusätzlichen Interesses durch-
führen, wenn solche Prüfungen für wirksamer erachtet werden
als eine Prüfung durch einen einzigen Mitgliedstaat.

Artikel 13

(1) Ein Mitgliedstaat entscheidet selbst, welche Steuer-
pflichtigen er für eine gleichzeitige Prüfung vorschlägt. Die
zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats teilt der zuständigen
Behörde der anderen betroffenen Mitgliedstaaten mit, welche
Fälle für eine gleichzeitige Prüfung vorgeschlagen werden. Sie
begründet ihre Entscheidung so weit wie möglich, indem sie
die der Entscheidung zugrunde liegenden Informationen über-
mittelt. Sie gibt den Zeitraum an, in dem diese Prüfungen
durchgeführt werden sollten.

(2) Daraufhin entscheiden die betreffenden Mitgliedstaaten,
ob sie an der gleichzeitigen Prüfung teilnehmen wollen. Die
zuständige Behörde des Mitgliedstaats, der eine gleichzeitige
Prüfung vorgeschlagen wurde, bestätigt der zuständigen
Behörde des anderen Mitgliedstaats ihr Einverständnis oder teilt
ihre begründete Ablehnung mit.

(3) Jede zuständige Behörde der betreffenden Mitgliedstaaten
benennt einen Vertreter, der die Prüfung leitet und koordiniert.

KAPITEL III

ERSUCHEN UM ZUSTELLUNG DURCH DIE VERWALTUNG

Artikel 14

Auf Antrag der ersuchenden Behörde stellt die ersuchte
Behörde dem Empfänger nach Maßgabe der Rechtsvorschriften
für die Zustellung entsprechender Akte in dem Mitgliedstaat, in
dem sie ihren Sitz hat, alle Verwaltungsakte und sonstigen
Entscheidungen der Verwaltungsbehörden zu, die die Anwen-
dung der Mehrwertsteuervorschriften im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats, in dem die ersuchende Behörde ihren Sitz hat,
betreffen.
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Artikel 15

Das Zustellungsersuchen enthält Angaben über den Gegenstand
der zuzustellenden Verwaltungsakte oder Entscheidungen,
Namen und Anschrift des Empfängers sowie alle weiteren zur
Identifizierung des Empfängers notwendigen Informationen.

Artikel 16

Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde unverzüg-
lich mit, was aufgrund des Zustellungsersuchens veranlasst
wurde, und insbesondere, an welchem Tag die Verfügung oder
Entscheidung dem Empfänger zugestellt wurde.

KAPITEL IV

INFORMATIONSAUSTAUSCH OHNE VORHERIGES ERSUCHEN

Artikel 17

Unbeschadet der Bestimmungen der Kapitel V und VI übermit-
telt die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats der zuständigen
Behörde jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats die in Artikel
1 genannten Informationen im Wege eines automatischen oder
strukturierten automatischen Austauschs, wenn:

1. die Besteuerung im Bestimmungsmitgliedstaat erfolgen soll
und die Wirksamkeit der dortigen Kontrollen notwendiger-
weise von der Übermittlung von Informationen aus dem
Herkunftsmitgliedstaat abhängt;

2. ein Mitgliedstaat Grund zu der Annahme hat, dass in dem
anderen Mitgliedstaat ein Verstoß gegen die MWSt.-
Vorschriften begangen wurde oder vermutlich begangen
wurde;

3. in einem anderen Mitgliedstaat die Gefahr eines Steuerver-
lusts besteht.

Artikel 18

Folgende Elemente werden nach dem in Artikel 44 Absatz 2
genannten Verfahren festgelegt:

1. die Art der auszutauschenden Informationen,

2. die Häufigkeit des Austauschs,

3. die praktischen Vorkehrungen für den Informationsaus-
tausch.

Jeder Mitgliedstaat entscheidet, ob er an dem Austausch
bestimmter Arten von Informationen teilnehmen wird und ob
ein automatischer oder strukturierter automatischer Austausch
erfolgt.

Artikel 19

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können sich
gegenseitig in jedem Fall im Wege des spontanen Austauschs
alle in Artikel 1 genannten Informationen übermitteln, die
ihnen bekannt werden.

Artikel 20

Die Mitgliedstaaten ergreifen die für den in diesem Kapitel
vorgesehenen Informationsaustausch notwendigen Verwal-
tungs- und Organisationsmaßnahmen.

Artikel 21

Im Rahmen der Umsetzung der Bestimmungen dieses Kapitels
ist kein Mitgliedstaat gezwungen, den MWSt.-Steuerpflichtigen
neue Pflichten aufzuerlegen, um Informationen einzuholen,
oder sich einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand
aufzuerlegen.

KAPITEL V

SPEICHERUNG UND AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN
ÜBER INNERGEMEINSCHAFTLICHE UMSÄTZE

Artikel 22

(1) Jeder Mitgliedstaat unterhält eine elektronische Daten-
bank, in der er die Informationen speichert und bearbeitet, die
er gemäß Artikel 22 Absatz 6 Buchstabe b) in der Fassung des
Artikels 28h der Richtlinie 77/388/EWG sammelt.

Um die Verwendung dieser Informationen im Rahmen der in
dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren zu ermöglichen,
sind die Informationen mindestens fünf Jahre lang ab dem Ende
des Kalenderjahres, in dem die Informationen zur Verfügung
gestellt werden müssen, zu speichern.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Aktualisierung, Ergän-
zung und genaue Führung der Datenbank.

Nach dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren sind die
Kriterien festzulegen, nach denen bestimmt wird, welche Ergän-
zungen nicht relevant, wesentlich oder zweckmäßig sind und
somit nicht vorgenommen zu werden brauchen.

Artikel 23

Auf der Grundlage der gemäß Artikel 22 gespeicherten Daten
kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats von jedem
anderen Mitgliedstaat die folgenden Informationen automatisch
und unverzüglich erhalten oder direkt abrufen:

1. die von dem Mitgliedstaat, der die Auskünfte erhält, erteilten
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern;

2. den Gesamtwert aller innergemeinschaftlichen Lieferungen
von Gegenständen, die an die Personen, denen eine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer erteilt wurde, von allen Unter-
nehmen, die in dem Auskunft erteilenden Mitgliedstaat eine
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erhalten haben, getä-
tigt wurden.

Die in Nummer 2 genannten Werte werden in der Währung
des Mitgliedstaats ausgedrückt, der die Auskünfte erteilt, und
beziehen sich jeweils auf ein Kalenderquartal.
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Artikel 24

Wenn die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats dies zur
Kontrolle des innergemeinschaftlichen Erwerbs von
Gegenständen für erforderlich hält, kann sie ausschließlich zur
Verhütung eines Verstoßes gegen die MWSt.-Vorschriften auf
der Grundlage der gemäß Artikel 22 gespeicherten Daten die
folgenden weiteren Informationen unmittelbar und unverzüg-
lich auf elektronischem Wege erhalten oder direkt abrufen:

1. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummern aller Personen, die
die in Artikel 23 Nummer 2 genannten Lieferungen getätigt
haben, und

2. den Gesamtwert dieser Lieferungen von jeder dieser
Personen an jede betreffende Person, der eine Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer nach Artikel 23 Nummer 1 erteilt
wurde.

Die in Nummer 2 genannten Werte werden in der Währung
des Mitgliedstaats ausgedrückt, der die Auskünfte erteilt, und
beziehen sich jeweils auf ein Kalenderquartal.

Artikel 25

(1) Ist die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats aufgrund
der Artikel 23 und 24 verpflichtet, Zugang zu Informationen
zu gewähren, so kommt sie dieser Pflicht so rasch wie möglich,
spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten ab Ende des
Kalenderquartals nach, auf das sich die Informationen beziehen.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird in den Fällen, in denen
der Datenbestand unter den in Artikel 22 genannten
Umständen durch weitere Informationen ergänzt wird, so bald
wie möglich, in jedem Fall jedoch spätestens drei Monate nach
dem Quartal, in dem die zusätzlichen Informationen erfasst
wurden, Zugang zu diesen Ergänzungen gewährt.

(3) Die Bedingungen, unter denen die berichtigten Informa-
tionen zugänglich gemacht werden können, werden nach dem
in Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

Artikel 26

Unterhalten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für
die Zwecke der Artikel 22 bis 25 Datenbestände in elektroni-
schen Datenbanken und tauschen sie solche Daten auf elektro-
nischem Wege aus, so treffen sie die notwendigen Maßnahmen,
um die Einhaltung von Artikel 41 zu gewährleisten.

Artikel 27

(1) Jeder Mitgliedstaat unterhält eine elektronische Daten-
bank, in der ein Verzeichnis der Personen gespeichert wird, die
von diesem Mitgliedstaat eine Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer erhalten haben.

(2) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann jeder-
zeit auf der Grundlage der gemäß Artikel 22 gespeicherten
Daten die Bestätigung der Gültigkeit der Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer, unter der eine Person eine innergemeinschaft-

liche Lieferung von Gegenständen erhalten oder eine innerge-
meinschaftliche Dienstleistung getätigt hat, unmittelbar erhalten
oder sich übermitteln lassen.

Auf besonderen Antrag übermittelt die ersuchte Behörde auch
den Zeitpunkt der Erteilung und gegebenenfalls den Zeitpunkt
des Ablaufs der Gültigkeit der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer.

(3) Auf Antrag teilt die zuständige Behörde unverzüglich
auch den Namen und die Anschrift der Person mit, der die
Nummer erteilt wurde, sofern diese Angaben von der ersu-
chenden Behörde nicht im Hinblick auf eine etwaige künftige
Verwendung gespeichert sind.

(4) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats gewährlei-
stet, dass Personen, die an innergemeinschaftlichen Warenliefe-
rungen oder Dienstleistungen beteiligt sind, und während des
in Artikel 4 der Richtlinie 2002/38/EG vorgesehenen Zeitraums
Personen, die Dienstleistungen im Sinne des Artikels 9 Absatz
2 Buchstabe e) letzter Gedankenstrich der Richtlinie 77/388/
EWG erbringen, eine Bestätigung der Gültigkeit einer Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer einer bestimmten Person erhalten
können.

Während des in Artikel 4 der Richtlinie 2002/38/EG vorgese-
henen Zeitraums erbringen die Mitgliedstaaten insbesondere
solche Bestätigungen auf elektronischem Wege nach dem in
Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren.

(5) Unterhalten die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 Datenbestände in
elektronischen Datenbanken und tauschen sie solche Daten auf
elektronischem Wege aus, so treffen sie die notwendigen
Maßnahmen, um die Einhaltung von Artikel 41 zu gewähr-
leisten.

KAPITEL VI

BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE SONDERREGELUNG NACH
ARTIKEL 26c DER RICHTLINIE 77/388/EWG

Artikel 28

Die nachstehenden Bestimmungen gelten für die in Artikel 26c
der Richtlinie 77/388/EWG vorgesehene Sonderregelung. Die
Begriffsbestimmungen unter Teil A des genannten Artikels
finden im Rahmen dieses Kapitels ebenfalls Anwendung.

Artikel 29

(1) Die Angaben nach Artikel 26c Teil B Absatz 2 Unterab-
satz 2 der Richtlinie 77/388/EWG, die der nichtansässige Steu-
erpflichtige dem Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung
erfolgt, bei Aufnahme seiner Tätigkeit zu übermitteln hat, sind
elektronisch zu übermitteln. Die technischen Einzelheiten,
einschließlich einer einheitlichen elektronischen Mitteilung,
werden nach dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren
festgelegt.
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(2) Der Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung erfolgt,
übermittelt innerhalb von zehn Tagen nach Ablauf des Monats,
in dem die Angaben des nichtansässigen Steuerpflichtigen
eingegangen sind, diese auf elektronischem Wege an die
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten. Die
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten werden auf
die gleiche Weise über die zugeteilte Identifikationsnummer
informiert. Die technischen Einzelheiten, einschließlich einer
einheitlichen elektronischen Mitteilung, mit der diese Angaben
zu übermitteln sind, werden nach dem in Artikel 44 Absatz 2
genannten Verfahren festgelegt.

(3) Der Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung erfolgt,
unterrichtet unverzüglich auf elektronischem Wege die
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, wenn ein
nichtansässiger Steuerpflichtiger aus dem Identifikationsregister
gestrichen wird.

Artikel 30

Die Steuererklärung mit den in Artikel 26c Teil B Absatz 5
Unterabsatz 2 der Richtlinie 77/388/EWG genannten Angaben
ist elektronisch zu übermitteln. Die technischen Einzelheiten,
einschließlich einer einheitlichen elektronischen Mitteilung,
werden nach dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren
festgelegt.

Der Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung erfolgt, übermittelt
spätestens zehn Tage nach Ablauf des Monats, in dem die Steu-
ererklärung eingegangen ist, diese Angaben auf elektronischem
Wege an die zuständige Behörde des betreffenden Mitglied-
staats. Die Mitgliedstaaten, die die Abgabe der Steuererklärung
in einer anderen Landeswährung als Euro vorgeschrieben
haben, rechnen die Beträge in Euro um; hierfür ist der Umrech-
nungskurs des letzten Tages des Erklärungszeitraums zu
verwenden. Die Umrechnung erfolgt auf der Grundlage der
Umrechnungskurse, die von der Europäischen Zentralbank für
den betreffenden Tag oder, falls an diesem Tag keine Veröffent-
lichung erfolgt, für den nächsten Tag, an dem eine Veröffentli-
chung erfolgt, veröffentlicht werden. Die technischen Einzel-
heiten für die Übermittlung dieser Angaben werden nach dem
in Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt.

Der Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung erfolgt, übermittelt
dem Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistung verbraucht wird,
auf elektronischem Wege die erforderlichen Angaben, um der
Steuererklärung für das betreffende Quartal jede Zahlung
zuordnen zu können.

Artikel 31

Die Bestimmungen des Artikels 22 finden auch auf Angaben
Anwendung, die von dem Staat, in dem die Identifizierung
erfolgt, gemäß Artikel 26c Teil B Absätze 2 und 5 der Rich-
tlinie 77/388/EWG gesammelt werden.

Artikel 32

Der Mitgliedstaat, in dem die Identifizierung erfolgt, stellt
sicher, dass der vom nichtansässigen Steuerpflichtigen gezahlte
Betrag auf das auf Euro lautende Bankkonto überwiesen wird,
das von dem Verbrauchsmitgliedstaat, dem der Betrag

geschuldet wird, bestimmt wurde. Die Mitgliedstaaten, die die
Zahlungen in einer anderen Landeswährung als Euro vorge-
schrieben haben, rechnen die Beträge in Euro um; hierfür ist
der Umrechnungskurs des letzten Tages des Erklärungszeit-
raums zu verwenden. Die Umrechnung erfolgt auf der Grund-
lage der Umrechnungskurse, die von der Europäischen Zentral-
bank für den betreffenden Tag oder, falls an diesem Tag keine
Veröffentlichung erfolgt, für den nächsten Tag, an dem eine
Veröffentlichung erfolgt, veröffentlicht werden. Die Überwei-
sung erfolgt spätestens zehn Tage nach Ablauf des Monats, in
dem die Zahlung eingegangen ist.

Wenn der nichtansässige Steuerpflichtige nicht die gesamte
Steuerschuld entrichtet, stellt der Mitgliedstaat, in dem die Iden-
tifizierung erfolgt, sicher, dass die Überweisungen an die
Verbrauchsmitgliedstaaten entsprechend dem Verhältnis der
Steuerschuld in jedem Mitgliedstaat erfolgen. Der Mitgliedstaat,
in dem die Identifizierung erfolgt, setzt die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die Dienstleistungen
verbraucht werden, auf elektronischem Wege hierüber in
Kenntnis.

Artikel 33

Die Mitgliedstaaten teilen den zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten auf elektronischem Wege die jeweiligen
Kontonummern für Zahlungen nach Artikel 32 mit.

Die Mitgliedstaaten teilen den zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission auf elektroni-
schem Wege unverzüglich jede Änderung des Normalsatzes der
MWSt mit.

Artikel 34

Die Artikel 28 bis 33 gelten während des in Artikel 4 der
Richtlinie 2002/38/EG vorgesehenen Zeitraums.

KAPITEL VII

BEZIEHUNGEN ZUR KOMMISSION

Artikel 35

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission prüfen und
bewerten das Funktionieren der in der vorliegenden Verord-
nung vorgesehenen Regelungen für die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden. Die Kommission fasst die Erfahrungen
der Mitgliedstaaten zusammen, um das Funktionieren dieser
Regelungen zu verbessern.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
sämtliche verfügbaren Informationen, die für die Anwendung
dieser Verordnung sachdienlich sind.

(3) Eine Liste statistischer Angaben, die zur Bewertung dieser
Verordnung benötigt werden, wird nach dem in Artikel 44
Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt. Die Mitgliedstaaten
teilen der Kommission diese Angaben mit, soweit sie
vorhanden sind und ihre Mitteilung keinen ungerechtfertigten
Verwaltungsaufwand verursacht.
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(4) Die Mitgliedstaaten können der Kommission zum
Zwecke der Bewertung der Wirksamkeit dieser Regelung der
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden bei der Bekämpfung
von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung alle anderen in
Artikel 1 genannten Informationen mitteilen.

(5) Die Kommission übermittelt die in den Absätzen 2, 3
und 4 bezeichneten Informationen an die anderen betroffenen
Mitgliedstaaten.

KAPITEL VIII

BEZIEHUNGEN ZU DRITTLÄNDERN

Artikel 36

(1) Werden der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats
von einem Drittland Informationen übermittelt, kann sie diese
Informationen an die zuständigen Behörden der möglicherweise
interessierten Mitgliedstaaten und auf jeden Fall an die Mitglied-
staaten, die diese Informationen anfordern, weiterleiten, sofern
Amtshilfevereinbarungen mit dem betreffenden Drittland dies
zulassen.

(2) Sofern sich das betreffende Drittland verpflichtet hat, die
für den Nachweis der Rechtswidrigkeit von mutmaßlich gegen
die MWSt.-Vorschriften verstoßenden Umsätzen erforderliche
Unterstützung zu leisten, können die nach Maßgabe der vorlie-
genden Verordnung eingeholten Informationen mit Zustim-
mung der zuständigen Behörden, die sie übermittelt haben, —
unter Beachtung ihrer innerstaatlichen Vorschriften über die
Weitergabe personenbezogener Daten an Drittländer — an das
betreffende Drittland weitergegeben werden.

KAPITEL IX

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH

Artikel 37

Die Informationsübermittlung im Rahmen dieser Verordnung
erfolgt soweit möglich auf elektronischem Wege nach Modalit-
äten, die nach dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten Verfahren
festzulegen sind.

Artikel 38

Die Amtshilfeersuchen, einschließlich der Zustellungsersuchen,
und alle dazugehörigen Unterlagen können in jeder beliebigen
zwischen der ersuchenden und der ersuchten Behörde verein-
barten Sprache abgefasst werden. Diesen Ersuchen wird nur in
besonderen Fällen, wenn die ersuchte Behörde ein begründetes
Ersuchen um eine Übersetzung vorlegt, eine Übersetzung in die
Amtssprache oder eine der Amtssprachen des Mitgliedstaats
beigefügt, in dem die ersuchte Behörde ihren Sitz hat.

Artikel 39

Die Kommission und die Mitgliedstaaten stellen während des in
Artikel 4 der Richtlinie 2002/38/EG vorgesehenen Zeitraums
sicher, dass die vorhandenen oder neuen Mitteilungs- und

Informationsaustauschsysteme, die für den Informationsaus-
tausch nach den Artikeln 29 und 30 notwendig sind, einsatzbe-
reit sind. Die Kommission ist dafür verantwortlich, das
Kommunikationsnetzwerk/Gemeinsame Systemschnittstelle
(CCN/CSI) gegebenenfalls weiterzuentwickeln, wenn dies für
den Austausch dieser Informationen unter den Mitgliedstaaten
notwendig ist. Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich,
ihre Systeme gegebenenfalls weiterzuentwickeln, wenn dies für
den Austausch dieser Informationen mithilfe des CCN/CSI
notwendig ist.

Die Mitgliedstaaten verzichten auf jeden Anspruch auf Erstat-
tung der sich aus der Durchführung dieser Verordnung erge-
benden Kosten, mit Ausnahme der gegebenenfalls an Sachver-
ständige gezahlten Vergütungen.

Artikel 40

(1) Die ersuchte Behörde eines Mitgliedstaats erteilt der ersu-
chenden Behörde eines anderen Mitgliedstaats die Auskünfte
gemäß Artikel 1 unter der Voraussetzung, dass

a) Anzahl und Art der Auskunftsersuchen der ersuchenden
Behörde innerhalb eines bestimmten Zeitraums der
ersuchten Behörde keinen unverhältnismäßig großen
Verwaltungsaufwand verursachen;

b) die ersuchende Behörde die üblichen Informationsquellen
ausgeschöpft hat, die sie unter den gegebenen Umständen
zur Erlangung der erbetenen Informationen genutzt haben
könnte, ohne die Erreichung des angestrebten Ergebnisses
zu gefährden.

(2) Die vorliegende Verordnung verpflichtet nicht zu Ermitt-
lungen oder zur Übermittlung von Informationen, wenn die
gesetzlichen Vorschriften oder die Verwaltungspraxis in dem
Mitgliedstaat, der die Auskunft zu erteilen hätte, der Durchfüh-
rung von Ermittlungen bzw. der Beschaffung oder Verwertung
von Informationen durch diesen Mitgliedstaat für seine eigenen
Zwecke entgegenstehen.

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die
Auskunftsübermittlung ablehnen, wenn der interessierte
Mitgliedstaat zur Übermittlung entsprechender Auskünfte aus
rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist. Die Gründe für diese
Ablehnung werden von dem ersuchten Mitgliedstaat auch der
Kommission mitgeteilt.

(4) Die Übermittlung von Informationen kann abgelehnt
werden, wenn sie zur Preisgabe eines Geschäfts-, Industrie- oder
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens führen oder
wenn die Verbreitung der betreffenden Information gegen die
öffentliche Ordnung verstoßen würde.

(5) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde die
Gründe mit, die einer Gewährung der beantragten Amtshilfe
entgegenstehen.

(6) Der Mindestbetrag, ab dem ein Amtshilfeersuchen
zulässig ist, kann nach dem in Artikel 44 Absatz 2 genannten
Verfahren festgelegt werden.
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Artikel 41

(1) Die Informationen, die im Rahmen der Durchführung
dieser Verordnung in irgendeiner Form übermittelt werden,
unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genießen den
Schutz, den das innerstaatliche Recht des Mitgliedstaats, der sie
erhalten hat, und die für Stellen der Gemeinschaft geltenden
einschlägigen Vorschriften für Informationen dieser Art
gewähren.

Diese Informationen können zur Bemessung, Erhebung oder
administrativen Kontrolle der Steuern zum Zweck der Steuer-
festsetzung verwendet werden.

Die Informationen können auch zur Festsetzung anderer
Steuern, Abgaben und Gebühren verwendet werden, die unter
Artikel 2 der Richtlinie 76/308/EWG des Rates vom 15. März
1976 über die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung
von Forderungen in Bezug auf bestimmte Abgaben, Zölle,
Steuern und sonstige Maßnahmen (1) fallen.

Ferner können sie im Zusammenhang mit Gerichts- oder
Verwaltungsverfahren verwendet werden, die Sanktionen wegen
Nichtbeachtung der Steuergesetze zur Folge haben können, und
zwar unbeschadet der allgemeinen Regelungen und Rechtsvor-
schriften über die Rechte der Beklagten und Zeugen in solchen
Verfahren.

(2) Personen, die von der Akkreditierungsstelle für Sicherheit
der Europäischen Kommission ordnungsgemäß akkreditiert
wurden, haben nur in dem Umfang Zugang zu diesen Informa-
tionen, wie es für die Pflege, die Wartung und die Entwicklung
des CCN/CSI erforderlich ist.

(3) Abweichend von Absatz 1 gestattet die zuständige
Behörde des Mitgliedstaats, der die Auskünfte erteilt, dass diese
Auskünfte im ersuchenden Mitgliedstaat für andere Zwecke
verwendet werden, wenn die Informationen nach den Rechts-
vorschriften des ersuchten Mitgliedstaats dort für ähnliche
Zwecke verwendet werden dürften.

(4) Ist die ersuchende Behörde der Auffassung, dass
Auskünfte, die ihr von der ersuchten Behörde erteilt wurden,
für die zuständige Behörde eines dritten Mitgliedstaats nützlich
sein können, kann sie der betreffenden Behörde diese
Auskünfte übermitteln. Sie setzt die ersuchte Behörde davon
vorab in Kenntnis. Die ersuchte Behörde kann verlangen, dass
die Übermittlung der Auskünfte an eine dritte Partei der vorhe-
rigen Zustimmung bedarf.

(5) Zur korrekten Anwendung dieser Verordnung begrenzen
die Mitgliedstaaten den Anwendungsbereich der in Artikel 10,
Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 und Artikel 21 der Richtlinie
95/46/EG genannten Pflichten und Rechte, soweit dies
notwendig ist, um die in Artikel 13 Buchstabe e) jener
Richtlinie genannten Interessen zu schützen.

Artikel 42

Die zuständigen Stellen des Mitgliedstaats der ersuchenden
Behörde können alle Berichte, Bescheinigungen und anderen
Dokumente oder beglaubigten Kopien oder Auszüge, die von
den Bediensteten der ersuchten Behörde in den in der Verord-
nung vorgesehenen Fällen der Amtshilfe an die ersuchende
Behörde übermittelt wurden, in gleicher Weise als Beweismittel
verwenden wie entsprechende von einer anderen inländischen
Behörde ausgestellte Dokumente.

Artikel 43

(1) Zur Durchführung dieser Verordnung treffen die
Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen, um

a) zwischen den in Artikel 3 genannten zuständigen Behörden
eine einwandfreie interne Koordinierung sicherzustellen;

b) zwischen den Behörden, die sie zum Zwecke dieser Koordi-
nierung besonders ermächtigen, eine unmittelbare Zusam-
menarbeit herzustellen;

c) ein reibungsloses Funktionieren der in dieser Verordnung
vorgesehenen Regelungen für den Austausch von Informa-
tionen zu gewährleisten.

(2) Die Kommission übermittelt jedem Mitgliedstaat alle
Auskünfte, die ihr erteilt werden und die sie erteilen kann,
sobald ihr diese zur Verfügung stehen.

KAPITEL X

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSSBESTIM-
MUNGEN

Artikel 44

(1) Die Kommission wird von dem Ständigen Ausschuss für
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden (nachstehend
„Ausschuss“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 45

(1) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament
und dem Rat alle drei Jahre ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung Bericht über die Anwendung dieser Verord-
nung.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
aller innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Verordnung fallenden Gebiet erlassen.
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Artikel 46

(1) Etwaige umfassendere Amtshilfepflichten, die sich aus
anderen Rechtsakten einschließlich etwaiger bilateraler oder
multilateraler Abkommen ergeben, werden von dieser Verord-
nung nicht berührt.

(2) Abgesehen von der Regelung von Einzelfällen, unter-
richten die Mitgliedstaaten die Kommission unverzüglich von
etwaigen bilateralen Vereinbarungen in Bereichen, die unter
diese Verordnung fallen. Die Kommission unterrichtet
daraufhin die anderen Mitgliedstaaten.

Artikel 47

Die Verordnung (EWG) Nr. 218/92 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be-
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 48

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Luxemburg am 7. Oktober 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. TREMONTI
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